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58/33 
 
Bekanntmachung des Landratsamtes Ebersberg zur Überwachung und Bekämpfung 

der Nadelholzborkenkäfer (Buchdrucker und Kupferstecher) in der Gemeinde 
Vaterstetten 

 
Das Landratsamt Ebersberg erlässt auf Antrag der Gemeinde Vaterstetten gemäß Art. 5 Abs. 1 des 
Gesetzes über Zuständigkeiten und den Vollzug von Rechtsvorschriften im Bereich der Land- und 
Forstwirtschaft (ZuVLFG) vom 24. Juli 2003, zuletzt geändert am 12. Juni 2018 (GVBl. S 387), und 
gemäß §§ 2, 3, 4 und 6 der Landesverordnung zur Bekämpfung der schädlichen Insekten in den 
Wäldern (BayRS 7903-3 L), zuletzt geändert durch § 10 der Verordnung vom 5. Dezember 2017 (GVBl. 
S 589), folgende Anordnung: 
 
1. Gefährdungs- und Befallgebiete 

Die mit Waldbäumen bestockten Grundstücke in der Gemeinde Vaterstetten, die nicht Wald i.S.d. 
Art. 2 des Waldgesetzes für Bayern (BayWaldG) sind, werden zu Gefährdungs- und Befallsgebieten 
des Buchdruckers und Kupferstechers erklärt (§ 3 Abs. 1 der Landesverordnung zur Bekämpfung 
der schädlichen Insekten in den Wäldern). 

 
2. Überwachung 

Die in Nr. 1 zu Gefährdungs- und Befallsgebieten erklärten Grundstücke sind von den jeweiligen 
Eigentümern und Nutzungsberechtigten 

 in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. März mindestens einmal und 
 in der Zeit vom 1. April bis 30. September mindestens im Abstand von vier Wochen 

auf Käferbefall zu kontrollieren (§ 6 Abs. 2 der Landesverordnung zur Bekämpfung der schädlichen 
Insekten in den Wäldern). 

 
3. Anzeige 

Bei Befall von Buchdrucker und/oder Kupferstecher haben die jeweiligen Eigentümer und 
Nutzungsberechtigten sofort die Gemeinde Vaterstetten zu verständigen (§ 6 Abs. 2 der 
Landesverordnung zur Bekämpfung der schädlichen Insekten in den Wäldern). 

 
4. Bekämpfung 

Buchdrucker und Kupferstecher sind von den jeweiligen Eigentümern und Nutzungsberechtigen der 
Grundstücke sachkundig, nach guter fachlicher Praxis und sachgemäß nach dem Stand der 
Technik unverzüglich und wirksam zu bekämpfen oder durch einen Dritten bekämpfen zu lassen (§ 
4 Abs. 1 der Landesverordnung zur Bekämpfung der schädlichen Insekten in den Wäldern). 

 
Dabei sind folgende Rechtsgrundlagen in ihrer aktuellen Fassung zu beachten: 

 Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung von 2013 (PflSchSachkV 2013), 
 Pflanzenschutzgesetz (PflSchG), 
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 Richtlinie des Bayer. Staatsministeriums für Landwirtschaft und Forsten für die Überwachung 
und Bekämpfung der Nadelholzborkenkäfer in den nicht-staatlichen Waldungen vom 23. März 
1990, F 4 – FG 511 – 354, StAnz. Nr. 17. 

 § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
 

Die vorstehend aufgeführten Rechtsgrundlagen sind auf der Homepage des Bundeministeriums für 
Justiz und Verbraucherschutz (www.gesetze-im-internet.de) bzw. der Bayerischen Staatsregierung 
(www.gesetze-bayern.de) oder auch bei der Gemeinde Vaterstetten erhältlich. 

 
5. Erklärung 

Die Eigentümer oder Nutzungsberechtigen haben spätestens innerhalb von vier Wochen nach In-
Kraft-Treten dieser Anordnung gegenüber der Gemeinde Vaterstetten schriftlich oder zur 
Niederschrift zu erklären, dass sie die vorgeschriebene Bekämpfung selbst durchführen oder durch 
einen Dritten durchführen lassen. Unterbleibt eine solche Erklärung, so kann die Gemeinde 
Vaterstetten die erforderlichen Bekämpfungsmaßnahmen auf Kosten des jeweiligen Eigentümers 
durchführen oder durch einen Dritten durchführen lassen. 
In diesem Fall hat der Eigentümer und Nutzungsberechtigte die Bekämpfung zu gestatten und die 
erforderlichen Hilfsdienste zu leisten (§ 4 Abs. 3 und 4 der Landesverordnung zur Bekämpfung der 
schädlichen Insekten in den Wäldern). 

 
6. Sofortige Vollziehung 

Weil die Nadelbäume auf dem Gebiet der Gemeinde Vaterstetten wegen der Massenvermehrung 
von Buchdrucker und Kupferstecher in ihrem Bestand bedroht sind und deshalb eine einheitliche 
und zügige Schädlingsbekämpfung erforderlich ist, ist die sofortige Vollziehung dieser Anordnung 
im öffentlichen Interesse geboten. 
Das Interesse der Verpflichteten an der aufschiebenden Wirkung eines Widerspruchs tritt nach der 
erforderlichen Interessenabwägung hinter dem öffentlichen Interesse am Erhalt der Baumbestände 
zurück.  
Die sofortige Vollziehung wird daher gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der 
Verwaltungsgerichtsverordnung (VwGO) angeordnet. 

 
7. In-Kraft-Treten und Geltungsdauer 

Diese Anordnung tritt am 01.08.2022 in Kraft. Sie gilt bis 31.07.2025. 
 
Hinweis: 

Nach § 7 der Landesverordnung zur Bekämpfung der schädlichen Insekten in den Wäldern kann 
mit Geldbuße bis zu 50.000,- € belegt werden, wer vorsätzlich order fahrlässig als Eigentümer oder 
Nutzungsberechtigter eines als befallen oder gefährdet erklärten Gebiets entgegen § 4 Abs. 1 oder 
2 das schädliche Insekt nicht, nicht sachgemäß oder nicht wirksam bekämpft oder bekämpfen lässt 
oder vollziehbaren Anordnungen nach § 6 Abs. 2 nicht nachkommt. 
 
Die Anordnung kann bei der Gemeinde Vaterstetten und dem Landratsamt Ebersberg während der 
allgemeinen Sprechzeiten eingesehen werden. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann jeder Adressat innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe entweder 
Widerspruch einlegen (siehe 1.) oder, wenn die übrigen Adressaten dieses Bescheids zustimmen, unmittelbar 
Klage erheben (siehe 2.). 
 
1.  Wenn Widerspruch eingelegt wird: 

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt Ebersberg, 
Eichthalstraße 5, 85560 Ebersberg  einzulegen. Sollte über den Widerspruch ohne 
zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage 
bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht München, Bayerstraße 30, 80335 München, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts 
erhoben werden. Die Klage kann auch elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form nach Maßgabe der der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben 
werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs 
erhoben werden, außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist 
geboten ist. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern –Landratsamt 
Ebersberg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 
2.  Wenn unmittelbar Klage erhoben wird: 

Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht München, Bayerstraße 30, 80335 
München, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts zu erheben. Die Klage kann auch elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form nach Maßgabe der der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben 
werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern-Landratsamt Ebersberg) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 

(GVBl. S. 390) wurde im Bereich des Landwirtschaftsrechts ein fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, das 
eine Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen Widerspruchseinlegung und unmittelbarer Klageerhebung. Für mehrere 
gemeinsame Adressaten eines Bescheids setzt die unmittelbare Klageerhebung die Zustimmung aller Betroffenen 
voraus. 

- Die Widerspruchseinlegung und Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch E-Mail) ist unzulässig. 
Ein in elektronischer Form eingelegter Widerspruch muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur im 
Sinne des Signaturgesetzes versehen sein. 

-  Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen vor den Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004 grundsätzlich ein 
Gebührenvorschuss zu entrichten. 

 
Landratsamt Ebersberg 
Ebersberg, 26.07.2022 
 
Westphal 
Regierungsdirektor 

**************************************************************************************** 
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60/42 
 
Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Das Landratsamt Ebersberg (Aktenzeichen: B-2022-630) erlässt für das Bauvorhaben „Antrag auf 
Nutzungsänderung und bauliche Änderungen: Bisher 2 Arztpraxen, künftig 2 Wohneinheiten im 1. OG 
und 2. OG“ auf dem Grundstück Flurnr. 663/10 der Gemarkung Poing folgenden 
 

Baugenehmigungsbescheid: 
 

I. Das oben bezeichnete Bauvorhaben wird entsprechend den folgenden als Bestandteil 
gekennzeichneten Bauvorlagen genehmigt. 
 
- Austauschplan vom 14.07.2022 
 
Das Vorhaben ist ein Gebäude der Gebäudeklasse 5. 
 
 

           (Ziff. II und III nicht abgedruckt) 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem 

 
Bayerischen Verwaltungsgericht in 80335 München 

 
Postfachanschrift: 20 05 43, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 
 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen1 Form. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig. 

 
Sonstige Hinweise: 
Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können von den Beteiligten nach Art. 29 BayVwVfG 
während der Geschäftszeiten im Landratsamt Ebersberg, Bauabteilung, eingesehen werden. 
Mit Ablauf einer Frist von einem Monat nach der Bekanntmachung des Bauvorhabens sind alle 
öffentlich-rechtlichen Einwendungen gegen das Bauvorhaben ausgeschlossen. Die Monatsfrist beginnt 
mit dem Tag dieser Bekanntmachung zu laufen. Die Zustellung der Baugenehmigung wird durch die 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
 
 
Ebersberg, 14.07.2022 
 
Constanze Pasch 

 
**************************************************************************************** 
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Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Das Landratsamt Ebersberg (Aktenzeichen: B-2022-1020 RAL) erlässt für das Bauvorhaben 
„Nutzungsänderung von Kellerräumen für Arztpraxis   “ auf dem Grundstück Flurnr. 348 der Gemarkung 
Markt Schwaben folgenden 
 

Baugenehmigungsbescheid: 
 

II. Das oben bezeichnete Bauvorhaben wird entsprechend den folgenden als Bestandteil 
gekennzeichneten Bauvorlagen genehmigt: 
 
Eingabeplan Grundriss Schnitt Nutzungsänderung vom 25.03.2022, eing. 30.03.2022 
 
Das Vorhaben ist ein Gebäude der Gebäudeklasse 3. 
 
 

           (Ziff. II bis IV sind nicht abgedruckt) 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem 

 
Bayerischen Verwaltungsgericht in 80335 München 

 
Postfachanschrift: 20 05 43, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 
 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen1 Form. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

2 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig. 

 
 

Sonstige Hinweise: 
Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können von den Beteiligten nach Art. 29 BayVwVfG 
während der Geschäftszeiten im Landratsamt Ebersberg, Bauabteilung, eingesehen werden. 
Mit Ablauf einer Frist von einem Monat nach der Bekanntmachung des Bauvorhabens sind alle 
öffentlich-rechtlichen Einwendungen gegen das Bauvorhaben ausgeschlossen. Die Monatsfrist beginnt 
mit dem Tag dieser Bekanntmachung zu laufen. Die Zustellung der Baugenehmigung wird durch die 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
 
Ebersberg, 18.07.2022 
 
Ingrid Meier 

 
**************************************************************************************** 
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Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Das Landratsamt Ebersberg (Aktenzeichen: B-2022-64 ) erlässt für das Bauvorhaben „Errichtung eines 
Mehrfamilienhauses mit 8 Wohneinheiten mit Tiefgarage und 2 offenen Stellplätzen sowie 
Nebengebäude für Abstell/Abfall und einem Unterstand für Fahrräder sowie Abbruch des bestehenden 
Einfamilienhauses“ auf dem Grundstück Flurnr. 749 der Gemarkung Kirchseeon folgenden 
 

Baugenehmigungsbescheid: 
 

III. Das oben bezeichnete Bauvorhaben wird entsprechend den folgenden als Bestandteil 
gekennzeichneten Bauvorlagen genehmigt. 
 
- Eingabeplan 1/2 Lageplan,Grundrisse, Ansichten, Schnitte  vom 25.05.2022 
- Eingabeplan 2/2 Grundrisse, Ansichten, Schnitte vom 25.05.2022 
 
Das Vorhaben ist ein Gebäude der Gebäudeklasse 4. 
ES wurden Abweichungen erteilt. 
Es wurden Befreiungen erteilt. 
Es wurden Ausnahmen erteilt.  
 

 
 (Ziff. II bis VIII nicht abgedruckt) 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem 

 
Bayerischen Verwaltungsgericht in 80335 München 

Postfachanschrift: 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 

 
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen1 Form. 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
3 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 

Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig. 

 
Sonstige Hinweise: 
Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können von den Beteiligten nach Art. 29 BayVwVfG 
während der Geschäftszeiten im Landratsamt Ebersberg, Bauabteilung, eingesehen werden. 
Mit Ablauf einer Frist von einem Monat nach der Bekanntmachung des Bauvorhabens sind alle 
öffentlich-rechtlichen Einwendungen gegen das Bauvorhaben ausgeschlossen. Die Monatsfrist beginnt 
mit dem Tag dieser Bekanntmachung zu laufen. Die Zustellung der Baugenehmigung wird durch die 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
 
Ebersberg, 21.07.2022 
 
Christine Ehmann 

**************************************************************************************** 
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Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Das Landratsamt Ebersberg (Aktenzeichen: N-2021-4029 RAL) erlässt für das Bauvorhaben „Tektur zur 
Baugenehmigung vom 09.06.2020; Vergrößerung der Gastraumfläche der Gaststätte 1 im OG 
(Änderung Nutzung von Büro und Lager in Gastraumfläche)“ auf dem Grundstück Flurnr. 155 der 
Gemarkung Oexing folgenden 
 

Baugenehmigungsbescheid: 
 

IV. Das oben bezeichnete Bauvorhaben wird entsprechend den folgenden als Bestandteil 
gekennzeichneten Bauvorlagen genehmigt. 
 
- Austauschplan vom 17.02.2022, eingegangen am 21.02.2022 
- Brandschutznachweis und Brandschutzplan 
 
Das Vorhaben ist ein Gebäude der Gebäudeklasse 4. 
 

  
Es wurden Abweichungen erteilt. 

 
           (Ziff. II. bis V. nicht abgedruckt) 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem 

 
Bayerischen Verwaltungsgericht in 80335 München 

Postfachanschrift: 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 

 
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen1 Form. 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
4 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 

Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig. 

 
Sonstige Hinweise: 
Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können von den Beteiligten nach Art. 29 BayVwVfG 
während der Geschäftszeiten im Landratsamt Ebersberg, Bauabteilung, eingesehen werden. 
Mit Ablauf einer Frist von einem Monat nach der Bekanntmachung des Bauvorhabens sind alle 
öffentlich-rechtlichen Einwendungen gegen das Bauvorhaben ausgeschlossen. Die Monatsfrist beginnt 
mit dem Tag dieser Bekanntmachung zu laufen. Die Zustellung der Baugenehmigung wird durch die 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
 
Ebersberg, 25.07.2022 
 
Anita Reinweber 

 
**************************************************************************************** 
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Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Das Landratsamt Ebersberg (Aktenzeichen: N-2022-2306) erlässt für das Bauvorhaben „Tektur zur 
Baugenehmigung vom 14.12.2021: Errichtung eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung und 
Doppelgarage. Änderung: Verschiebung des Wohnhauses um 1,50 m nach Süden“ auf dem Grundstück 
Flurnummer 169/13 der Gemarkung Zorneding folgenden 
 

Baugenehmigungsbescheid: 
 

V. Das oben bezeichnete Bauvorhaben wird entsprechend den folgenden als Bestandteil 
gekennzeichneten Bauvorlagen genehmigt: 
 

- Tekturplan vom 11.07.2022 
 
Das Vorhaben ist ein Gebäude der Gebäudeklasse 1. 
 
 

           (Ziff. II. bis III. nicht abgedruckt) 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem 

 
Bayerischen Verwaltungsgericht in 80335 München 

Postfachanschrift: 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 

 
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen1 Form. 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
5 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 

Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig. 

 
 
Sonstige Hinweise: 
Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können von den Beteiligten nach Art. 29 BayVwVfG 
während der Geschäftszeiten im Landratsamt Ebersberg, Bauabteilung, eingesehen werden. 
Mit Ablauf einer Frist von einem Monat nach der Bekanntmachung des Bauvorhabens sind alle 
öffentlich-rechtlichen Einwendungen gegen das Bauvorhaben ausgeschlossen. Die Monatsfrist beginnt 
mit dem Tag dieser Bekanntmachung zu laufen. Die Zustellung der Baugenehmigung wird durch die 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
 
 
Ebersberg, 29.07.2022 
 
Petra Steinbach 

 
 


